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Richtlinien 

über die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Amberg 
 

 
 
 
 
 

1. Name: Kulturpreis der Stadt Amberg 

2. Gegenstand: Einmalige Zuwendung von 5.000,00 EURO 

 (geändert mit Beschluss des Stadtrates vom 01.10.2001 auf 2.500 €; 

 geändert mit Beschluss 08.10.19 KA und 04.11.19 STR von 2.500 €  

 auf 5.000,00 €) 
 

3. Zeit: Alle drei Jahre, erstmalig 1992 

 
 

4. Verleihungsvoraussetzungen: 
 

 a) Sachliche Voraussetzung: 
 
 Herausragende Leistung auf den Gebieten der 

1.     Kunst (z. B. Musik, Bildende Kunst, Baukunst, Dichtkunst, Kunsthandwerk) 
2.     Wissenschaften (z. B. Lehre und Forschung) 
3.     Heimatpflege (z. B. Brauchtumspflege, Heimatgeschichte, allgemein kulturell 

bedeutsameTätigkeit) 
 

 b) Voraussetzungen: 
 

Geburt oder Wohnsitz in Amberg bzw. der Oberpfalz 
oder 

für die Stadt Amberg bedeutsame und wesentliche Wirkung der auszuzeichnenden 
Leistung. 

 

c) Es können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen ausgezeichnet werden. 
 

 

5. Vorschlag und Verleihungsverfahren: 
 

a) Vorschläge können von jedermann erfolgen. Sachliche Voraussetzungen einer 
Preisverleihung sind schriftlich zu begründen. Der Vorschlag ist an den 
Oberbürgermeister der Stadt Amberg zu richten. 

 
b) Der Stadtrat beschließt auf Vorschlag des Kulturausschusses, an wen der Preis zu 

verleihen ist und wann die Verleihung durch den Oberbürgermeister zu erfolgen hat. 
 
 
 
 
 
 


